
An den Vorsitzenden des 

Ausschusses für Personal und Organisation

Sitzung des Ausschusses für Personal und Organisation am 12.05.2016;

TOP 4.1.1. Zentrales Softwareverzeichnis – Erläuterung des Präqualifizierungsver-

fahrens

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in der Sitzung des Ausschusses für Personal und Organisation am 12.05.2016 unter TOP 

4.1.1 „Zentrales Softwareverzeichnis“ zugesagt, hier eine Kurzübersicht über die Ziele und 

Prüfschritte des Präqualifizierungsverfahrens:

Das Präqualifizierungsverfahren wird seit Sommer 2015 verpflichtend in der Verwaltung 

angewendet vor Auswahl und Erwerb neuer IT-Verfahren, die im Zusammenhang mit der 

Buchführung der Stadtverwaltung zu sehen sind. Hier handelt es sich um sog. DV-gestützte 

Buchführungsverfahren, für die von den Kommunen nach § 27 Abs. 5 GemHVO besondere 

Regelungen einzuhalten sind. 

Die Initiative für ein vorgeschaltetes Prüfverfahren geht zurück auf den Prüfbericht des 

Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2012, in dem sehr viele Uneinigkeiten und 

unklare Verantwortlichkeiten festgestellt und die Sicherheit mancher Arbeitsprozesse mit IT-

Systemen in Frage gestellt wurde. 
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Unter der Federführung von Frau Stadträtin Jägers und mir haben wir in 2013 gemeinsam mit 

den beteiligten Ämtern in einer Workshop-Reihe den Software-Einführungsprozess 

aufgegriffen, analysiert und um ein vorgeschaltetes Prüfverfahren ergänzt. Vor Auswahl und 

Einführung einer neuen IT-Lösung werden nun die Rahmenbedingungen in einem 

strukturierten Verfahren geprüft sowie die Anforderungen an ein neues IT-System definiert. 

um auf diesem Wege langfristig die Sicherheit der eingesetzten IT-Verfahren zu erhöhen. 

Das sog. Präqualifizierungsverfahren beinhaltet daher Bausteine der zu beachtenden 

gesetzlichen Regelungen, des Projektmanagements und der Betriebswirtschaft. Nach einer 

Erprobung des Präqualifizierungsverfahrens hat der Verwaltungsvorstand im August 2015 

beschlossen, das PQV verpflichtend vor der Einführung neuer DV-gestützter 

Buchführungsverfahren und auch bei Verfahrensänderungen von wesentlicher Bedeutung in 

allen Fachbereichen der Stadtverwaltung anzuwenden. 

Dabei übernimmt der zuständige Fachdezernent / die zuständige Fachdezernentin die 

Projektlenkung des Präqualifizierungsverfahrens, das er /sie in einer Projektinitiative freigibt. 

Der verantwortliche Fachbereich prüft unter Begleitung der IT-Koordinierungsstelle im FB 

11, für welche Aufgaben oder Geschäftsprozesse zukünftig IT-Unterstützung benötigt wird 

und wie diese sinnvollerweise auf die Arbeitsprozesse, personellen Ressourcen und 

Organisation im Fachbereich wirken kann (Analyse der Ist-Prozesse, Erarbeitung der Soll-

Prozesse). Hierbei werden insbesondere auch die Schnittstellen zu anderen Prozessen und IT-

Verfahren und zum SAP-Buchführungssystem betrachtet und Anforderungen an eine 

zukünftige technische Unterstützung festgehalten. 

Ist die Neubeschaffung eines DV-gestützten Buchführungssystems geplant, führt der 

Fachbereich eine interkommunale Abfrage zu den Erfahrungen vergleichbarer Städte mit IT-

Verfahren durch. Mit Unterstützung des Dortmunder Systemhaus werden die am Markt 

erhältlichen Produkte vor dem Hintergrund der Anforderungen analysiert sowie eine erste 

Kosteneinschätzung aufgestellt.

Alle Anforderungen an eine zukünftige technische Lösung werden in einem Lastenheft 

zusammengetragen. Dabei werden die Regelungen des § 27 Abs. 5 GemHVO sowie die 

„Geschäftsanweisung zum Einsatz von Informationstechnologie in der Finanzbuchhaltung der 

Stadt Dortmund – Regelungen zu Sicherheitsstandards §§ 27 Abs. 5 i.V.m. § 31 Abs. 2 

GemHVO“ berücksichtigt. Die Gewährleistung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes wird 

zu diesem frühen Zeitpunkt besonders analysiert. Die sich daraus ergebenden Anforderungen 

fließen in das Lastenheft mit ein.  

In einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit WiBe 21 werden die monetären Auswirkungen in 

Form von Kosten für den städt. Haushalt genauso betrachtet wie die Dringlichkeit der 

geplanten IT-Maßnahme, die Effekte auf die Kunden der Stadtverwaltung und die 

Folgewirkungen. 
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Die Ergebnisse der einzelnen Prüfschritte im Präqualifizierungsverfahren werden in einer sog. 

Ergebnisdokumentation zusammengefasst, eine erste Empfehlung ausgesprochen und den am 

PQV beteiligten Dienststellen zur Prüfung und Stellungnahme übersandt. Beteiligte im PQV 

sind immer das Rechnungsprüfungsamt (FB 14), der Personalrat und der Städt. 

Datenschutzbeauftragte, daneben die Stadtkämmerei (FB 20), die Stadtkasse (FB 21), das 

Dortmunder Systemhaus (FB 10) und das Personal- und Organisationsamt (FB 11). Bei

Bedarf werden das Vergabe- und Beschaffungszentrum (FB 19), das Vermessungs- und 

Katasteramt (FB 62) und andere hinzugezogen. Das Stadtarchiv erhält vor dem Hintergrund 

des neuen Archivgesetzes alle Projektinitiativen der Präqualifizierungsverfahren zur 

Kenntnis.

Die Beteiligten im PQV prüfen die Arbeitsergebnisse aus ihrer Fachlichkeit, beziehen 

Stellung zu der vom Fachbereich formulierten Empfehlung und geben Anregungen für ein 

evt. Auswahl- und Einführungsprojekt. 

Die IT-Koordinierungsstelle (11/1-2) fasst die Stellungnahmen für die Projektlenkung 

zusammen. Der zuständige Fachdezernent / die zuständige Fachdezernentin bringt das in der 

Verwaltung abgestimmte IT-Vorhaben dann in den Verwaltungsvorstand zur weiteren 

Beratung und Entscheidung ein.

Mit der Zustimmung des Verwaltungsvorstandes für die Ausschreibung einer IT-Lösung leitet 

der Fachbereich gemeinsam mit dem Dortmunder Systemhaus (FB 10) und dem Vergabe- und 

Beschaffungszentrum (FB 19) die notwendigen weiteren Schritte ein. 

Nach Einführung des dann ausgewählten und erworbenen DV-gestützten 

Buchführungssystems erfolgt eine Evaluation der IT-Maßnahme. 

Die Ergebnisdokumentationen zu den bereits durchgeführten Präqualifizierungsverfahren 

zeigen, dass die verfolgten Ziele größtenteils erfüllt werden: Das IT-Vorhaben des 

Fachbereiches wird zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits transparent für die Verwaltung 

dargestellt in der Auftaktveranstaltung zum Präqualifizierungsverfahren. Soweit noch nicht 

vorhanden, werden die Arbeitsprozesse aufgenommen und in den Fokus der technischen 

Unterstützung gerückt. Die gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung, 

des Datenschutzes und des Personalvertretungsrechts werden vor Umsetzung einer 

Maßnahme berücksichtigt, aus Sicht der IT-Sicherheit werden Vorgaben für ein neues IT-

Verfahren diskutiert. Dem Verwaltungsvorstand wird eine in der Verwaltung abgestimmte 

Empfehlung zur Entscheidung vorgelegt. Die Vorarbeiten und Ergebnisse des 

Präqualifizierungsverfahrens fließen in das IT-Auswahl- und Einführungsprojekt ein. 

Im zweiten Halbjahr 2016 soll das Präqualifizierungsverfahren auch unter Berücksichtigung 

der bis dahin durchgeführten IT-Projekte evaluiert werden, um zu prüfen, ob das wichtigste 

Ziel, die Sicherheit zu erhöhen, ebenfalls erreicht wird, bzw. welche Aktivitäten darüber 

hinaus verstärkt werden müssen, um das Gesamtziel zu erreichen. 
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Die einzelnen Prüfschritte zum Präqualifizierungsverfahren, die je nach Projektinhalt in 

unterschiedlicher Tiefe durchgeführt werden, entnehmen Sie bitte der beigefügten 

tabellarischen Übersicht. 

Mit freundlichem Gruß

Jörg Stüdemann
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Teilprozess Aufgabe

Projekt initiieren

1

1.1 Bedarf/Problemlage erkennen

1.2 Beratung von Anfragen, Bedarf konkretisieren

1.3 Projektstruktur für PQV festlegen

1.4 Fachdezernenten einbinden

1.5 Projektidee schriftlich niederlegen 

1.6 Check-Liste der Stadtkasse ausfüllen

1.7 Zustimmung zur Projektinitiative durch Abzeichnung erteilen

1.8 Projektinitiative an 11/1-2 weiterleiten

1.9 Fachverantwortung festlegen für FB-übergreifende Projekte durch VV-Vorlage

Präqualifizierungsverfahren durchführen

2

2.1 Personelle Ressourcen für Präqualifizierungsverfahren klären

2.2 Projektphasenplan aufstellen

2.3 Kritikliste an bestehenden Prozessabläufen mit Prozessbeteiligten erstellen

2.4 vorhandene IT-Konzernlösungen abfragen 

2.5 Interkommunale Abfrage durchführen

2.6 Marktanalyse durchführen

2.7
Rechercheergebnisse (aus 2.4, 2.5 & 2.6) der techn. Alternativen (grob) 
darstellen

2.8 Prozesslandkarte erstellen

2.9 Projekt/ Vorhaben konkret definieren und abgrenzen

2.10
Beteiligte festlegen und einberufen (Auftaktveranstaltung)
Berichtswesen abstimmen

2.11 Ist-Prozess erheben und graphisch darstellen (inkl. Leistungsbeschreibung)

2.12 gesetzliche Vorgaben benennen (und im weiteren beachten)

2.13 Schnittstellen (fachlich & technisch) beschreiben

2.14 IKS Risikoanalyse  für IST-Prozesse durchführen (Risikokontrollmatrix)
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2.15 Soll-Prozess (Vision) grob darstellen

2.16 Meilenstein: Information an alle Beteiligten, Gelegenheit zur Stellungnahme

2.17 Lastenheft (Entwurf) erstellen

2.18 Nutzwertanalyse (grob) erstellen

2.19 Kostenvergleichsrechnung durchführen

2.20 Wirtschaftlichkeitsberechnung mit WiBe 4.1 durchführen

2.21 Risikoanalyse durchführen (gesamtstädtisch)

2.22 Finanzierung klären

2.23
personelle Ressourcen klären für Auswahl- und Einführungsprojekt sowie lfd. 
Betrieb

2.24 Ergebnisdokument erstellen

2.25
Zusammenfassung an RPA, PR, StÄ 11, 20, 21, 1/DSB und 10/IT-Sicherheit 
(u.a.) verschicken

2.26 Stellungnahme abgeben

2.27 Stellungnahmen der Beteiligten (Pkt. 2.25) bewerten

2.28 Gesamtergebnis (Bewertung Projektinitiative) zusammenfassen

2.29 Fachdezernenten informieren

2.30 über Projektinitiative (auf Grundlage der Gesamtbewertung) entscheiden

2.31
Projektstruktur für Auswahl und Einführung festlegen (Leitung, Lenkung, 
Inhalte, …) 

2.32
Auswahl- und Einführungsprojekt planen (Phasen, Meilensteine, 
Arbeitspakete)

2.33 Projektzeitplan aufstellen

2.34
Ressourcen für Durchführung prüfen und bestätigen
technische Projektlenkung festlegen

2.35 Vorlage an Verwaltungsvorstand (Pol. Gremien) fertigen

2.36 Projektantrag prüfen und zustimmen


